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Amtsblatt der Stadt Langenzenn

STADT LANGENZENN
Wahlbekanntmachung

für die Landratswahl
am 19. November 2023

1.  Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr.

2.  Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:

2.1  Im Abstimmungsraum:

2.1.1  Die Stadt Langenzenn ist in folgende 8 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.

 Stimmbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei

0001 0001  Mehrzweckgebäude Mehrzweckgebäude Stadtkapelle Gewerbestraße 7, 90579 Langenzenn ja

00020002  Altes Rathaus Altes Rathaus Prinzregentenplatz 1, 90579 Langenzenn ja

00030003  Grundschule Grundschule Klaushofer Weg 2, 90579 Langenzenn ja

00040004  Stadthalle Stadthalle Pfaffenleite 16, 90579 Langenzenn ja

00050005  Bürgerhaus Bürgerhaus Friedrich-Ebert-Str. 7, 90579 Langenzenn  ja

00060006  Stadtarchiv Stadtarchiv Kapell-Leite 12, 90579 Langenzenn ja

00070007  Feuerwehrhaus Keidenzell 0007 Feuerwehrhaus Keidenzell Fürther Straße 10, 90579 Langenzenn nein

00080008  Feuerwehrhaus Laubendorf 0008 Feuerwehrhaus Laubendorf Altbuchweg 5, 90579 Langenzenn nein

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 29.10.2023 (21. Tag vor dem Wahltag) übersandt worden sind, sind der 
Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Ab-
stimmungsraum barrierefrei ist.

2.1.2  Die Gemeinde hat keine Sonderstimmbezirke eingerichtet

2.1.3  Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen sind.

2.1.4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben

 - bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemein-
dewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen.

2.1.5  Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürgerinnen/
Unionsbürger einen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen. 

2.1.6  Der Stimmzettel wird den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Er muss von den Stimmberechtigten allein 
in einer Wahlzelle des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

2.1.7  Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist.

2.1.8  Die Wahlbenachrichtigung ist bei Landratswahlen aufzubewahren, da sie für eine etwaige Stichwahl benötigt wird.

2.2  Durch Briefwahl:

2.2.1  Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Stadt Langenzenn beantragen und erhält dann folgende Unterlagen:

 • Einen Stimmzettel für die oben bezeichnete Wahl,

 • einen Stimmzettelumschlag für den Stimmzettel,

 • einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief 
zu übersenden ist,

 • ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein am Wahltag bis zum 
Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde eingeht. 

3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:30 Uhr in

 • Mittelschule Langenzenn-Veitsbronn, Klaushofer Weg 4, 90579 Langenzenn 

 • Feuerwehrhaus Langenzenn, Kapell-Leite 12, 90579 Langenzenn

 • Rathaus – Allgemeines Besprechungszimmer W 1.12, Friedrich-Ebert-Str. 7, 90579 Langenzenn 

 zusammen.

4.  Wahl des Landrats:

 Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. 

4.1  Der gekennzeichnete Stimmzettel ist mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.

4.2.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter, der 
des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).

4.3  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 StGB).

Langenzenn, 11.10.2023 Zessinger – Wahlamt-
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STADT LANGENZENN
Bekanntmachung

über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse
und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Landratswahl am 19. November 2023
1.  Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen Dienststunden in der Zeit vom  
 30.10.2023 (20. Tag vor dem Wahltag) bis zum 03.11.2023 (16. Tag vor dem Wahltag)

von Montag bis Freitag  in der Zeit von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

am  Montag                    in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

am  Dienstag                 in der Zeit von  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

im Rathaus – Bürgerbüro, Zimmer-Nr. 0.11, Friedrich-Ebert-Str. 7, 90579 Langenzenn

 für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zu seiner Person  
 im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten  
 von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine  
 Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich  
 der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist.

2.  Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einle 
 gen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 29.10.2023 (21. Tag vor dem Wahltag) eine  
 Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten  
 hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass  
 er sein Stimmrecht nicht ausüben kann.

4.  Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dessen Wähler- 
 verzeichnis er geführt wird.

5.  Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben

5.1  bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat,

5.2  bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeinde- 
 wahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3  durch Briefwahl.

6.  Einen Wahlschein erhalten auf Antrag

6.1  Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind.

6.2  Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn

6.2.1  sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Wählerverzeichnis oder die Frist für die Beschwerde  
 wegen der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses versäumt haben, oder

6.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr.6.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, oder

6.2.3  ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem Wählerverzeichnis eingetragen wurden.
7.  Der Wahlschein kann bis zum 17.11.2023, 15:00 Uhr, 

 der Stadt Langenzenn – Bürgerbüro, Zimmer-Nr. 0.11, Friedrich-Ebert-Str. 7, 90579 Langenzenn 

 schriftlich oder mündlich, nicht aber fernmündlich, beantragt werden. Die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sons-  
 tige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichtigung übersandte Vordruck kann ver- 
 wendet werden.

 In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiese 
 ner plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

8.  Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech 
 tigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine  
 Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien  
 glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht.

9.  Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,

 einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag  
 mit der Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, ein Merkblatt für die Briefwahl.

10.  Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zugesandt. Sie können auch an die Wahl- 
 berechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den Wahlberechtigten dürfen der Wahlschein, die Stimmzettel und  
 die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zum Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht  
 nachgewiesen wird. Von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe- 
 rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Aushändigung der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person  
 muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte  
 Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe  
 einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem Willen  
 der wahlberechtigten Person handelt.

11.  Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht  
 zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

12.  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur  
 Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf  
 technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu- 
 lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des  
 Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung  
 der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

13.  Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem  
 Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Er kann dort auch  
 abgegeben werden.

 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

Langenzenn, 11.10.2023  Zessinger, Wahlamt
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Flurneuordnung und Dorferneuerung Unterschlauersbach Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes Teil II

Bekanntmachung und Ladung
Die Teilnehmergemeinschaft Unterschlauersbach hat den Flurbereinigungsplan Teil II erstellt.
Der Flurbereinigungsplan Teil II fasst die Ergebnisse des Verfahrens zusam Flurneuordnung und Dorferneuerung Unterschlauers-
bach
Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth
Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes Teil II
Bekanntmachung und Ladung
Die Teilnehmergemeinschaft Unterschlauersbach hat den Flurbereinigungsplan Teil II erstellt.
Der Flurbereinigungsplan Teil II fasst die Ergebnisse des Verfahrens zusammen.

Zur Einsichtnahme für die Beteiligten werden folgende Bestandteile des Flurbereinigungsplanes Teil II ausgelegt.
− Festsetzungen über die Ausgleiche nach §§ 50 und 51 FlurbG
− Nachweis über die Gemeindegrenzänderung
− Beschlüsse des Vorstandes zum Flurbereinigungsplan Teil II
− Textteil zum Flurbereinigungsplan Teil II
− Abfindungskarte
− Änderungskarte zur Abfindungskarte

Nur zur Einsichtnahme durch Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse nachweisen (z. B. Eigentümer, Hypotheken-
gläubiger), werden folgende Bestandteile des Flurbereinigungsplanes Teil II ausgelegt:
− Bestandsblatt (Einlage)
− Auszug aus dem Flurbereinigungsplan (Eigentümernachweis, Forderungs-nachweis, Abfindungsnachweis)
− Belastungsnachweis
− Akt Dienstbarkeiten und Rechte
Die Auszüge aus dem Flurbereinigungsplan wurden den Teilnehmern bereits übersandt.
Die oben angegebenen Bestandteile des Flurbereinigungsplanes Teil II wer-den in der Verwaltung der Gemeinde Großhabersdorf, 
Nürnberger Straße 12, 90613 Großhabersdorf, vom 27.11.2023 mit 11.12.2023 während der Dienststunden zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten ausgelegt.
 Die Abfindungskarte kann zusätzlich innerhalb von vier Monaten
 ab dem ersten Tag der Niederlegung auch auf der Internetseite
 des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken
 unter dem Link „Flurbereinigungsplan“ eingesehen werden
 (https://www.ale-mittelfranken.bayern.de/137283/index.php/).
Nach der Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes Teil II, und zwar am

Montag, 11.12.2023,
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Ort: Rathaus Großhabersdorf, Nürnberger Straße 12, 90613 Großhabersdorf,
wird ein Anhörungstermin abgehalten. Zu diesem Termin wird hiermit geladen.
Ein Erscheinen ist nur erforderlich, falls Erläuterungen oder Auskünfte über den bekannt gegebenen Flurbereinigungsplan - Teil 
II - gewünscht werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Flurbereinigungsplan Teil II kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag des Anhörungstermins bei der Teilneh-
mergemeinschaft Unterschlauersbach am Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, Philipp-Zorn-Straße 37, 91522 Ansbach 
(Postanschrift: Postfach 619, 91511 Ansbach), oder durch Einlegung beim Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, Philipp-
Zorn-Straße 37, 91522 Ansbach (Postanschrift: Postfach 619, 91511 Ansbach), Widerspruch eingelegt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen!

Ansbach, 06.10.2023
gez. Stephan Seis
T. Amtsrat men.
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Auszug aus der Niederschrift
über die 51. Sitzung des Stadtrates

am Donnerstag, den 14.09.2023 um 18:30 Uhr im Sitzungssaal 
des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

1. Verabschiedung der ausgeschiedenen Seniorenratsmitglieder

Sachverhalt:
Am 26.07.2023 fand die Neuwahl des Seniorenrates der Stadt Langen-
zenn satt.

Auf eigenen Wunsch stellten sich folgende Mitglieder nicht mehr zur 
Wahl:

* Herr Herbert Weber
* Herr Hans Botzenhard und 
* Frau Silvia Merkouriou

Insgesamt sechs Jahre – zwei Wahlperioden- waren sie Mitglieder des 
Seniorenrates.

Herr zweiter Bürgermeister Ell bedankt sich im Namen der Stadt Lan-
genzenn sowie des Stadtratsgremiums bei den ausscheidenden Mit-
gliedern für das jahrelange ehrenamtliche Engagement sowie die 
wertvolle Arbeit auf dem Sektor der Seniorenarbeit.

Der Stadtrat nimmt Kenntnis.

2. Bestätigung der Seniorenratswahl

Sachverhalt:
Am Mittwoch, 26.07.2023 fand im Rahmen der Vollversammlung die 
Neuwahl des Seniorenrates statt.

Die Wahl der Mitglieder des Seniorenrates bedarf gemäß § 3 Abs. 11 
der Seniorenratssatzung der Bestätigung des Stadtrats.

In der konstituierenden Sitzung des Seniorenrates am 01.08.2023 ist 
die Ämterverteilung erfolgt.

Beschluss:
Der Stadtrat bestätigt gemäß § 3 Abs. 11 der Seniorenratssatzung die 
am 26.7.2023 durchgeführte Neuwahl des Seniorenrates.

Folgende Personen wurden für die Dauer von drei Jahren als Mitglie-
der des Seniorenrates der Stadt Langenzenn gewählt:

* Karin Botzenhard
* Georg Keck
* Hans Klinner
* Manfred Lober
* Manfred Lochner
* Karl Heinz Lödel
* Heidemarie Reuther
* Johann Tiefel

In der konstituierenden Sitzung wurden die Ämter wie folgt verteilt:

* Vorsitzender:   Hans Klinner
* Stellvertretende Vorsitzende: Heidemarie Reuther
* Kassierer:   Karl Heinz Lödel
* Schriftführerin:   Heidemarie Reuther

Die übrigen Mitglieder des Seniorenrates sind Beisitzer.

einstimmig beschlossen   Dafür: 22  Dagegen: 0   

3. Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2019 der Stadtwerke 
Langenzenn und Entlastung (Art. 102 Abs. 3 GO)

Sachverhalt:
Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO hat der Stadtrat nach Durchführung der 
örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse in öffentlicher Sitzung die Jah-
resabschlüsse festzustellen und einen Beschluss über die Entlastung 
herbeizuführen.

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung vom 28.06.2023 dem Stadtrat 
einstimmig mit 7 : 0 Stimmen folgenden Beschluss empfohlen:

Beschluss:
Der Stadtrat stellt nach Durchführung der örtlichen Rechnungsprü-
fung die Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2018 bis 2019 der Stadt-
werke Langenzenn gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt fest:

 Summen Bilanz   Summen GuV
Jahr Aktiv  Passiv  Gewinn Verlust
 EURO  EURO  EURO EURO

2018 4.612.982,49 4.612.982,49 - / - 100.184,37
2019 4.529.634,51 4.529.634,51 - / - 202.943,51

Der Stadtrat genehmigt die Summen der Bilanz sowie der Gewinn- 
und Verlustrechnung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2019 der Stadtwer-
ke Langenzenn mit dem obigen Abschlusszahlen.
Der Stadtrat beschließt nach Abschluss der örtlichen Prüfung gemäß 
Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung des Ersten Bürgermeisters für die 
Jahresabschlüsse 2018 bis 2019 der Stadtwerke Langenzenn.

einstimmig beschlossen   Dafür: 22  Dagegen: 0   

4. Azubi- und Jobmesse, Unternehmertreff Oktober 2023; 
hier: Kosten für Veranstaltungen

Sachverhalt:
Für die bevorstehenden Veranstaltungen Unternehmertreffen Thema 
„Ausbildung“ sowie der Azubi- und Jobmesse im Oktober 2023 fallen 
folgende Kosten an:

Unternehmertreffen Thema „Ausbildung 4.0 – Sind Sie fit für die 
Zukunft?“ am 11. Oktober 2023

- Catering durch 9. Klassen der Mittelschule     600,- €
Azubi- und Jobmesse am 12. und 13. Oktober 2023

- Werbemittel 
  (Flyer, Plakate, Beachflags, Bodenaufkleber, Pläne) 1.300,- €
Dem gegenüber stehen Einnahmen (Kosten Messestand: 50,- € pro 
Firma) in Höhe von ca. 1.500,- €.

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die anfallenden Kosten für die Veranstaltun-
gen zur Berufsbildung & Azubi- und Fachkräfteakquise (Unternehmer-
treff, Azubi- und Jobmesse) im Oktober 2023 in Höhe von 1.900,- € zu 
bewilligen.

einstimmig beschlossen   Dafür: 22  Dagegen: 0   

5. Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
hier: Antrag auf wesentliche Änderung der überdachten Vor- und 
Hauptrotte (Bau eines Druckbelüftungssystems) auf dem Grundstück 
Fl.-Nrn. 678/2 und 679, Gem. Keidenzell und Ausnahme von der Ver-
änderungssperre Nr. 15 der Stadt Lgz.

Sachverhalt:
Im Bereich der Veränderungssperre Nr. 15, die zur Sicherung der Pla-
nungsziele des Bebauungsplans Nr. 80 „Westlich der Deberndorfer 
Straße“ südlich des Ortsteils Keidenzell erlassen wurde, ist seitens 
der Betreiberin der dortigen Kompostieranlage die Errichtung eines 
Druckbelüftungssystems für die Vor- und Hauptrotte auf Flst. Nr. 678/2 
und 679 (Gmkg. Keidenzell) vorgesehen, womit eine wesentlich bes-
sere Durchlüftung der Kornpostmieten und eine Verstetigung des 
Rotteprozesses bewirkt werden soll. Die Errichtung wurde schon mit 
Schreiben der Betreiberin vom 24.03.2020 bei der Unteren Immissions-
schutzbehörde am Landratsamt Fürth zur Genehmigung beantragt.

Gemäß dem beigefügten Schreiben des Landratsamtes Fürth vom 
02.08.2023 handelt es sich dabei um eine bauliche Anlage, deren Er-
richtung von der Veränderungssperre betroffen ist, weshalb von der 
Betreiberin die Zulassung einer Ausnahme von der Veränderungssper-
re Nr. 15 beantragt wurde. Eine Ausnahme von der Veränderungssper-
re kann gem. § 14 Abs. 2 BauGB zugelassen werden, wenn überwie-
gende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die Entscheidung 
hierüber wird von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde getroffen.

Einer Erteilung einer Ausnahme von der Veränderungssperre Nr. 15 
für dieses Vorhaben steht aus Sicht der Verwaltung nichts entgegen. 
Von dem Vorhaben ist keine Berührung bzw. eine Beeinträchtigung 
der mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 80 „Westlich der De-
berndorfer Straße“ verfolgten Planungsziele zu erkennen. Die über-
wiegenden Teile der Anlage liegen innerhalb der bestehenden Halle 
für die Vor- und Hauptrotte im Südwesten des Areals sowie innerhalb 
von schon versiegelten Bereichen. Es würden zwar Teile der Anlage 
(Schaltschränke und Lüfter) außerhalb des Bestandsgebäudes liegen, 
diese wären jedoch als untergeordnete Bauteile bzw. als untergeord-
nete Nebenanlagen i.S.d. §14 BauNVO auch außerhalb vorgesehener 
Baufenster zulässig. Alternativ könnte in der Planung das Baufenster 
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auch noch geringfügig um das erforderliche Maß erweitert werden.

Für diese bauliche Anlage wäre darüber hinaus eine baurechtliche 
Privilegierung (§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) anzunehmen, da diese zur 
Kompostieranlage gehört, sodass diese bauliche Anlage für den Fall 
der Nichtaufstellung des Bebauungsplans voraussichtlich ebenfalls zu-
lässig wäre.
Da die Maßnahme vollständig in versiegelten oder schon überbauten 
Bereichen liegt, sind auch im Hinblick auf den Artenschutz keine nach-
teiligen Auswirkungen zu erwarten.

In welchem Umfang eine tatsächliche Verbesserung der Emissionssitu-
ation von Gerüchen im Vergleich zum Status quo durch die Maßnahme 
erreicht wird, kann durch die Verwaltung nicht abschließend beurteilt 
werden, es ist jedoch eher von einer Verbesserung des derzeitigen Zu-
stands auszugehen. Dies würde auch den Planungszielen des Bebau-
ungsplanes Nr. 80 entsprechen.

Beschluss:
Zuständig für die Erteilung der Ausnahme von einer Veränderungssper-
re ist gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 BauGB die Baugenehmigungsbehörde. 
Diese trifft die Entscheidung im Einvernehmen mit der Gemeinde.

Der Stadtrat beschließt, das Einvernehmen für die Erteilung der Aus-
nahme von der Veränderungssperre Nr. 15 hinsichtlich der wesentli-
chen Änderung der überdachten Vor- und Hauptrotte durch den Bau 
eines Druckbelüftungssystems auf Flst. Nr. 678/2 und 679 (Gmkg. Kei-
denzell) zu erteilen.

Die Verwaltung wird beauftragt, das Landratsamt Fürth über die Ent-
scheidung des Stadtrates zu informieren.

mehrheitlich beschlossen   Dafür: 19  Dagegen: 3   

6. Erlass von Richtlinien gemäß Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO zur Präzisie-
rung der einfachen Geschäfte der laufenden Verwaltung

Sachverhalt:
Der Ferienausschuss hat in seiner Sitzung am 03.08.2023 dem Stadtrat 
empfohlen, dass die Verwaltung beauftragt wird, Richtlinien zur Ab-
grenzung der laufenden Angelegenheiten im Sinne des Art. 37 Abs. 1 
Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) zur erarbeiten und dem Ausschuss 
vorzulegen.

In der Sitzung des Ferienausschusses am 31.08.2023, wurde dem Aus-
schuss seitens der Verwaltung entsprechende Richtlinien zur Empfeh-
lung an den Stadtrat vorgelegt.

Im Rahmen der Geschäftsordnung wurde von Stadträtin Osswald ein 
Änderungsantrag zum Tagesordnungspunkt gestellt. Der Änderungs-
antrag ist der Niederschrift als Anlage 1 beigefügt.

Der Ferienausschuss hat dem Stadtrat sodann inhaltlich, den Antrag 
von Frau Stadträtin Osswald mit 5 : 3 Stimmen zur Beschlussfassung 
empfohlen.

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt, die in der Anlage 1 beigefügten Richtlinien 
gemäß Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO zur Präzisierung der einfachen Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung.

mehrheitlich beschlossen   Dafür: 18  Dagegen: 4   

7. Teilsanierung Grundschule Langenzenn;
hier: Erweiterung des Sanierungsumfangs um die Toilettenanlage der 
Aula

Sachverhalt:
Die Baumaßnahmen der Grundschule werden für die Bauteile B und 
C-Nord, sowie Teilbereiche von A als Generalsanierung mit FAG-Mit-
teln gefördert. Maßnahmen in Bauteil C-Süd sind, ausgenommen von 
Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, nicht förderfähig und 
gelten nach aktuellem Stand als Unterhaltsmaßnahmen.

Da sich die Toilettenanlage (E.53 – E.56, siehe Plan) unmittelbar zwi-
schen Aula und Pausenhof befindet und somit als zentrale Anlage im 
Erdgeschoss genutzt wird, wäre eine Sanierung im Rahmen der aktu-
ellen Bauarbeiten sinnvoll. Die verschiedenen Bauleistungen sind bei 
den vor Ort tätigen Firmen beauftragt und könnten größtenteils über 
Massenmehrungen abgewickelt werden.

Für die Sanitär- und Lüftungsinstallation liegt eine Kostenermittlung 
des Planungsbüros TGAX in Höhe von brutto 33.600 Euro vor, hinzu 
kämen die Kosten für Trockenbau-, Fliesen- und Malerarbeiten. Diese 
werden derzeit noch ermittelt.

Aktuell hat die Verwaltung mit der Förderstelle der Regierung von 
Mittelfranken Kontakt aufgenommen, ob dennoch eine Förderung 
der Toilettenanlage im Zuge der FAG-Förderung erfolgen könnte.

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Sanierung der Sanitäranlagen der Aula im 
Rahmen der aktuellen Baumaßnahme.

Die Umbauarbeiten erfolgen voraussichtlich als Unterhaltsmaßnahme 
und sind somit nicht förderfähig.

einstimmig beschlossen   Dafür: 20  Dagegen: 0   

(Stadträtin Ritter und Stadtrat Ströbel sind während der Beschlussfas-
sung nicht im Sitzungssaal anwesend.)

8. Mitteilungen

8.1. Mitteilung zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 der Stadt 
Langenzenn

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 24.08.2023 teilt die Kommunalaufsicht mit, dass die 
Haushaltssatzung der Stadt Langenzenn für das Haushaltsjahr 2023 
teilweise genehmigt wurde.

Das Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht ist der Nieder-
schrift als Anlage 2 beigefügt.

Der Stadtrat diskutiert den Inhalt des Schreibens.

Stadtrat Sieber beantragt die Veröffentlichung des Schreibens im Mit-
teilungsblatt, um auch für die Bevölkerung Transparenz zu schaffen.

Die Verwaltung wird hierzu eine Anfrage stellen.

Der Stadtrat nimmt Kenntnis.

8.2. Kreisverkehrsanlage Nürnberger Straße / Veit-Stoß-Straße; 
hier: Kreuzung Nürnberger Straße / Raindorfer Weg

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 07.09.2023 teilte das Staatliche Bauamt mit, dass 
die Kreuzung Nürnberger Straße / Raindorfer Weg als Meistereimaß-
nahme des Landkreises für das Jahr 2024 in das Bauprogramm auf-
genommen wurde.

Im Zuge der Umstufung des Raindorfer Weges zur Gemeindestraße 
soll die Einmündung zur Nürnberger Straße für den Autoverkehr ge-
schlossen werden und eine Umnutzung des südlichen Raindorfer We-
ges zum gemeinsamen Geh- und Radweg erfolgen.

Art, Umfang und Kostenaufteilung der Baumaßnahme sind noch ab-
zustimmen.

Der Stadtrat nimmt Kenntnis.

Stellenbörse?
www.

Immobörse?
www.
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Coburg ist eine Reise wert
Nach einer Pause hat der Seniorenrat wieder seine Städ-
tetouren fortgeführt. 37 Teilnehmer fuhren unter der 
Leitung von Karin Botzenhardt mit dem Bus nach Coburg 
und wurden am Busparkplatz bereits von unseren Stadt-
führerinnen erwartet. In 2 Gruppen aufgeteilt zeigten 
sie uns die mittelalterliche Innenstadt. Die Liebe zu ihrer 
Stadt war spürbar.
Nach dem hervorragenden Mittagessen im Brauhaus Co-
burg teilte sich unsere Gruppe. Ein Teil verbrachte den 
Nachmittag in der Innenstadt, der Rest fuhr mit unserem 
Bus zur Veste. Der wunderbare Park lud zum Spaziergang 
ein. Die gebuchte Luther-Führung war mit 17 Personen 
sehr gut besucht. Frau Sobotta hat uns mit großer Begeis-
terung nicht nur durch die Luther-Führung geführt, son-
dern auch die Ausstellung im Museum fachkundig erklärt. 
Nach diesem schönen Tag hat uns unser Busfahrer wieder 
sehr sicher nach Langenzenn gebracht.
Die nächste Städtetour ist geplant zum Weihnachtsmarkt 
nach Rothenburg. Näheres im kommenden Mitteilungsblatt.

Letztes Seniorenkino war ausgebucht
Das letzte Seniorenkino war komplett ausgebucht. Mit 
40 Personen stoßen wir an die Kapazitätsgrenze räumlich 
und vom Service. Dieses Mal gab es im Rahmen der Bay-
erischen Demenzwoche einen Film passend zum Thema. 
„Romys Salon“ schilderte in beeindruckender Weise aus 
der Sicht eines Kindes die Demenz-Erkrankung der Oma. 
In Zusammenarbeit mit der AG Demenzfreundliche Kom-
mune wurden nach dem Film bei Kaffee und Kuchen die 
Eindrücke weiter diskutiert und zum Thema informiert.
Das nächste und letzte Seniorenkino für dieses Jahr ist für 
Donnerstag, 30. November vorgesehen.

Saisonabschluss der Tages-Radler
Unter der Leitung von Günter Körber startete die letzte 
Tagestour der Radlergruppe mit 26 Teilnehmern am 07.10. 
mit dem Ziel Dondörflein. Zu Beginn bedankte sich Georg 
Keck im Namen des Seniorenrates bei allen diesjährigen 
Tourenleitern für die hervorragende Planung und Durch-
führung aller Touren.

Diese letzte Tour führte über Veitsbronn-Obermichel-
bach-Burgstall (mit kurzer Pause vor Teilen der alten 
Burganlage aus dem 11. Jahrhundert) über Herzogenau-
rach zur Mittagseinkehr im Gasthof Schuh in Dondörflein. 
Die Rückfahrt erfolgte über Höfen-Puschendorf-Retzel-

fembach-mit Kaffeepause zur Horbacher Kärwa, wieder 
zurück nach Langenzenn.
Die neuen Touren des Jahres 2024 werden rechtzeitig im 
Mitteilungsblatt bekannt gemacht.

Seniorenwanderung
Am Mittwoch den 4.10.2023 machten sich um 10 Uhr am 
Bahnhof in Langenzenn 11 Personen auf die Strecke über 
Kirchfembach nach Puschendorf. Das Wetter war hervor-
ragend, nicht mehr so warm und ohne Regen. Um 12 Uhr 
trafen wir im Gasthaus Pudoterran ein um wieder ein sehr 
gutes Mittagessen zu genießen. Nach Speis und Trank 
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machten wir uns um 13.45 Uhr über den Hardtwald auf 
den Nachhauseweg und waren um 15.30 Uhr wieder am 
Bahnhof in Langenzenn.
Die nächste Seniorenwanderung geht am 8.11.2023 nach 
Seckendorf. 
Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in Langenzenn. Ein 
weiterer Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Brücke zwischen 
Horbach und Rossendorf.

Ende der Freiluft-Saison für Boccia, Radler und 
Swingolf
Zum Ende der Freiluft-Saison endet unsere Boccia-Spiel-
gruppe in diesem Jahr am 25. Oktober
Danach gibt es jeweils für den 4. Mittwoch im Monat ein 
weiteres Angebot zum Kegeln während des Winterhalb-
jahres.
Auch für die Radler und die Swingolfer endet die Saison 
mit dem Monat Oktober. Im Frühjahr wird über den Neu-
beginn wieder berichtet. Dann gibt es hoffentlich wieder 
ein Programm für die Kurzstrecken-Radler, da sich für die-
se Gruppe zwei neue Leitungspersonen gefunden haben. 
Gerne kann noch eine 3. oder 4. Person das Team ergän-
zen.

Helfer-Kreis zur Entlastung 
pflegender Angehöriger geplant
Für den Landkreis ist der Aufbau einer Gruppe von quali-
fizierten Helfern zur Entlastung von pflegenden Angehö-
rigen geplant. Ziel ist es, dass diese Personen pflegenden 
Angehörigen auch mal die Möglichkeit geben, in aller 
Ruhe das Haus verlassen zu können und wertvolle Zeit für 
sich selbst zu gewinnen.
Für diese Tätigkeit wird ein Ausbildungskurs von der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft ab Januar in Veitsbronn an-
geboten. Der Kurs umfasst 8 Nachmittage immer montags 
ab 08. Januar jeweils von 14-18 Uhr. Informationen dazu 
gibt gerne der Langenzenner Seniorenrat, bei dem auch 
eine nähere Ausschreibung erhältlich ist. Anmeldung bis 
spätestens 15.12. erbeten.

Ratschbänkla
Im Monat November verlegen wir das „Ratschbänkla“ vom 
Prinzregentenplatz in das gegenüberliegende Hanhs-Ca-
fe witterungsbedingt. Es ist weiter geplant am ersten und 
dritten Freitag im Monat immer von 14-14.45 Uhr.

Handy-Cafe startet wieder neu
Die Beratung und Hilfestellung für Senioren beim Um-
gang mit dem Handy startet mit diesem Schuljahr auch 
wieder neu. Schülerinnen und Schüler der Langenzenner 
Mittelschule stehen dabei wieder an 2 Montagen am 20. 
November und am 11. Dezember – jeweils von 14.00-15:30 
Uhr im Cafe der Aula der Mittelschule im Klaushofer Weg 

zur Verfügung. Im neuen Jahr ist die Fortsetzung des 
Handy-Cafes am Mittwoch geplant. Anregungen für die 
Inhalte der Beratung können gerne an den Seniorenrat 
gegeben werden.
Alle Teilnehmer werden um Anmeldung direkt bei Frau 
Mirowsky unter der Ruf-Nummer 0174-1622880 in der 
Vorwoche gebeten.

MitarbeiterInnen gesucht für:
- die Leitung bzw. Unterstützung der Kurzradel-Touren im 
kommenden Jahr
- die Durchführung des „Ratschbänklas“ in Langenzenn 
und den Ortsteilen
Wir freuen uns immer über neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter! Nähere Informationen dazu gibt es auch 
auf unserer Homepage unter Aktuelles und gerne direkt 
vom Vorsitzenden des Seniorenrates Hans Klinner Tel. 
09101/703-630 oder per Mail an seniorenrat@langenzenn.
net

Angebote für die Generation 50+: 
(kurzfristige Änderungen werden auf der Homepage 
bekannt gegeben. Grundsätzlich gilt bei allen Senioren-
rats-Veranstaltungen: Teilnahme auf eigene Gefahr. Mit 
der Teilnahme an Veranstaltungen wird gleichzeitig die 
Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos erteilt).
Soziale Informationen zu allen Fragen rund um Pfle-
ge-Pflegegeld-Pflegeversicherung-Krankenversiche-
rung-Patientenverfügung-Generallvollmacht- etc. mit in-
dividueller Terminvereinbarung mit Heidemarie Reuther 
–Tel. 990834 oder Manfred Lober 8209

Freitag, 20. Oktober
Seniorenrat Langenzenn + AG Demenzfreundliche Kom-
mune: Ratschbänkla – 14-14:45 Uhr an der runden Sitz-
bank vor dem alten Rathaus (bei schlechtem Wetter in 
Hanhs-Cafe gegenüber)
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Seniorenrat Langenzenn: Seniorenrat Langenzenn: 
Veeh-Harfen-Gruppe mit Ingrid Templin – 15-16:30 Uhr 
im Bürgerhaus

Montag, 23. Oktober
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz 
Lödel (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz
Seniorenrat Langenzenn: Arbeitssitzung

Dienstag, 24. Oktober
Seniorenrat Langenzenn: Schafkopf für Anfänger und 
weitere Interessierte mit Ingrid Templin – Treffpunkt 14 
Uhr Bürgerhaus; Anmeldung erbeten an seniorenrat@lan-
genzenn.net oder Tel. 09101/703-630

Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter 
Steininger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhaus-
platz

Mittwoch, 25. Oktober
Seniorenrat Langenzenn: Sturzprophylaxe mit Martina 
Liebeton: 10 Uhr großer Saal des Bürgerhauses, Friedrich-
Ebert-Str. 7

Seniorenrat Langenzenn: Boccia mit Wolfgang Schulz – 
bei trockenem Wetter – 14 Uhr Boccia-Bahn, TSV-Sport-
gelände

Seniorenrat Langenzenn: Handarbeits-Treff mit Edith Lö-
del: 19 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses, Friedrich-
Ebert-Str. 7.

Donnerstag, 26. Oktober
Seniorenrat Langenzenn: Draußen aktiv mit Anca Ott: 
9-10 Uhr Treffpunkt Seniorenparcour in der Zenn-Oase/
Försterallee; kostenfrei; Anmeldung an seniorenat@lan-
genzenn.net oder Tel. 09101/703-630

Freitag, 27. Oktober
Seniorenrat Langenzenn: Veeh-Harfen-Gruppe mit Ingrid 
Templin – 15-16:30 Uhr im Bürgerhaus

Montag 30. Oktober
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz 
Lödel (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz

Dienstag, 31. Oktober
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter 
Steininger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhaus-
platz

Mittwoch, 01. November
Seniorenrat Langenzenn: Sturzprophylaxe mit Martina 
Liebeton: 10 Uhr großer Saal des Bürgerhauses, Friedrich-
Ebert-Str. 7

Seniorenrat Langenzenn: Handarbeits-Treff mit Edith Lö-
del: 19 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses, Friedrich-
Ebert-Str. 7.

Freitag, 03. November
Seniorenrat Langenzenn + AG Demenzfreundliche Kom-
mune: Ratschbänkla – 14-14:45 Uhr im Cafe Hanhs Sweet 
& Spicy, Hindenburgstr. 1

Seniorenrat Langenzenn: Veeh-Harfen-Gruppe mit Ingrid 
Templin – 15-16:30 Uhr im Bürgerhaus

Montag, 06. November
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz 
Lödel (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz

Dienstag, 07. November
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter 
Steininger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhaus-
platz

Aktuelle Informationen zwischen den Redaktionstermi-
nen des Mitteilungsblattes sowie Fotos zu unserer Arbeit 
und evtl. ausführlichere Informationen zu den Themen 
finden Sie auf der Homepage:  https://seniorenrat-lan-
genzenn.hpage.com/aktuelles.html und auch im Schau-
kasten beim Eingang zum Rathaus-Innenhof rechts.

Mit der Teilnahme an den öffentlichen Veranstaltungen 
des Seniorenrates stimmen die Teilnehmer gleichzeitig 
der Veröffentlichung von Fotos zu.

Spendenkonto Stadt Langenzenn: IBAN: DE11 7625 0000 
0190 0016 02 – bitte als Verwendungszweck angeben: 
„Spende an Seniorenrat“

V.i.S.d.P.: 1. Vors. des Seniorenrates,  Hans Klinner, Wie-
senweg 9, 90579 Langenzenn – e-mail: seniorenrat@lan-
genzenn.net   Tel. 09101/703-630

Seniorenrat Langenzenn
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Kulinarische und 

musikalische 

Kostbarkeiten 

im Kulturhof
Benefizveranstaltung 

zugunsten humanitärer Projekte in der Ukraine
Die Geigerin Mariel Müller-Brincken und die ukrainische Pia-
nistin Jewgenia Skripal laden am Samstag, den 21.10.23 zu 
einer Benefizveranstaltung in den Kulturhof kleiner Saal ein.
Ab 18:00 Uhr serviert das dt.-ukr. Kochteam von „Langenzenn 
hilft e.V.“, das sich bis dato regelmäßig im Jugendhaus „Alte 
Post“ trifft, feine Appetithappen aus der Ukraine. Nach die-
sem Gaumenschmaus folgt der Hörgenuss:
Von 20:00 bis 21:00 Uhr spielen die beiden Profimusikerinnen 
virtuose Meisterwerke ukrainischer aber auch hierzulande be-
kannter Komponisten.
Die Geigerin Mariel Müller-Brincken und die ukrainische Pia-
nistin Jewgenia Skripal nehmen Sie auf eine Reise zu einer 
Vielzahl musikalischer Kostbarkeiten mit. Im Zentrum des 
circa einstündigen Programms stehen Werke ukrainischer 
Komponisten, unter denen sich wahre musikalische Schätze 
befinden. Aber auch hierzulande bekannte Werke wie die 
Violinsonate des französischen Komponisten César Franck 
werden zu hören sein, um die Verbindung ukrainischer Musik 
mit der westeuropäischen Musikgeschichte zu unterstreichen. 
Freuen Sie sich auf romantische, melancholische Klänge, aber 
auch auf temperamentvolle und virtuose Meisterwerke.
Die Geigerin Mariel Müller-Brincken ist unter anderem als 
Lehrkraft an der Music Academy König in Langenzenn tätig. 
Sie studierte von 2000 bis 2007 an der Hochschule für Musik 
Würzburg bei Max Speermann. Neben dem „klassischen“ Re-
pertoire widmet sie sich auch gerne selten aufgeführten Kom-
positionen. Sie ist als Solistin und Kammermusikerin tätig und 
arbeitet im Würzburger Raum als Pädagogin.
Die ukrainische Pianistin Jewgenia Skripal erhielt ihre Kla-
vierausbildung in der Lysenko Spezialmusikschule für  Hoch-
begabte und an der Nationalen Musikakademie der Ukraine 
in Kyiv. Im Jahr 2003 verlagerte sie ihren Lebensmittelpunkt 
nach Deutschland. Sie ist als Künstlerin und Pädagogin tätig 
und tritt regelmäßig als Solistin, Liedbegleiterin und  Kam-
mermusikerin in verschiedenen Besetzungen auf.
Der Erlös des Abends geht an eine ukrainische Privatinitiative 
zur Anschaffung eines Spezialfahrzeugs für die Rettung ver-
wundeter Soldaten aus Frontgebieten.
Eine Veranstaltung der Hans-Sachs-Spielgruppe Langenzenn e.V. 
info@hans-sachs-spiele.de                                         Eintritt � 15,–



Seite 17 - Nr. 18 / 20.10.2023 Redaktioneller Teil  LANGENZENN aktuell

Stahl- und Metallhandel auf höchstem Niveau.
Seit mehr als 120 Jahren.

Als eines der größten familiengeführten Stahl- und Metall-
großhandelsunternehmen in Deutschland steht die Heine + 
Beisswenger Gruppe nicht nur für ein optimal abgestimmtes, 
breites Produkt-Portfolio, sondern auch für erstklassigen Ser-
vice, qualifizierte Mitarbeiter, leistungsstarke, moderne Ma-
schinen, hohe Flexibilität und absolute Liefertreue.

Weiterhin bieten wir nicht nur einen sicheren, zukunfts-
orientierten Ausbildungsplatz, sondern auch beste Entwick-
lungschancen und Karrieremöglichkeiten. 

WIR bei Heine + Beisswenger legen großen Wert auf eine 
qualifizierende und umfassende Ausbildung. WIR bei Heine 
+ Beisswenger unterstützen Sie dabei Ihr Potenzial zu erken-
nen und Ihre Kenntnisse zu erweitern. 

Kommen Sie zu uns, bereichern Sie uns mit Ihren Fähigkei-
ten und Ideen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre berufliche Zu-
kunft fördern und gestalten.

Für unsere Niederlassung in Langenzenn suchen wir jeweils 
zum 01.09.2024

Auszubildende m/w/d zum Fachlagerist 

Ihr Profil:
• Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 
• Zuverlässige, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
• Fundierte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Lernbereitschaft und Aufgeschlossenheit Neuem 
 gegenüber
• Freundliches und souveränes Auftreten
• Interesse und Affinität gegenüber dem Bereich Logistik 
• Qualifizierender Abschluss der Mittelschule 

Auszubildende m/w/d zur Fachkraft für Lagerlogistik 

Ihr Profil:
• Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 
• Zuverlässige, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
• Fundierte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Lernbereitschaft und Aufgeschlossenheit Neuem 
 gegenüber
• Freundliches und souveränes Auftreten
• Interesse und Affinität gegenüber dem Bereich Logistik 
• Qualifizierter Realschulabschluss oder eine vergleichbare 

Ausbildung

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen, bestehend aus Lebenslauf mit Lichtbild und zuge-
hörigen Zeugnissen per E-Mail an: 

bewerbungen@heine-beisswenger.de

Der Vorstand der Tafel Langenzenn möchte sich 
an dieser Stelle, auch im Namen der Kunden, 
ganz herzlich für die zahlreichen Lebensmitteln zu Erntedank, 
die bei den Kirchengemeinden in Langenzenn, Laubendorf,
Rossendorf, Keidenzell, Kirchfarrnbach, Kirchfembach, 
Hirschneuses und Wilhermsdorf abgegeben wurden, 
bedanken. 
Insbesondere auch bei den Eltern der Kindertagesstätten 
Pusteblume und Regenbogen Langenzenn 
und des Kindergartens in Wilhermsdorf, die für unsere 
Kunden ebenfalls großzügig Lebensmittelspenden
gesammelt haben. Die frischen Lebensmittel 
wurden bereits  an die Kunden am Montag, 2. Oktober
im Rahmen einer Sonderausgabe verteilt.
                                               Tafel Langenzenn

Sie wollen Ihr Haus moder-
nisieren oder planen einen 
Neubau? Mit unseren 
Fenstern und Türen finden 
wir für Sie Ihre individuelle 
Lösung für die Zukunft.
Sprechen Sie uns gerne an!

Wir schaffen den 
Durchblick.

  Planen Sie Ihr Haus mit neuen Fenstern.
  Beste Energieeffizienz für Modernisierung und Neubau.

Mühlsteig 26, 90579 Langenzenn

www.schramm-fenster.de

Tel. 09101 90 17 10
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Jazz-Konzert
Andreas Weiss and friends

Samstag, 11. November 2023 um 19.00 Uhr
im Gemeindesaal des Klosters Langenzenn

Eintritt frei!

Benefizkonzert im

 Kulturhof am

  4.11.23 – 19 Uhr
„Warum will ich einen Rasen 
wenn ich eine Wiese haben 
kann?“

Unter diesem Motto lassen 
die fünf „Widersacher aller 
Liedermacher“  ein ganzes 
Musikgeschäft voller Instru-
mente lebendig werden – auf 
der Suche nach der Fülle des 
Lebens. In einer Mischung 
aus Jazz, Klassik, Folk und 
Rock zeigen sie, dass es diese 
überall gibt: in den einsamen 
Wäldern der Oberpfalz, in 
einem toten Baum, aber auch 
in dir selbst! 

Am Samstag, 4.11.2023 um 19 
Uhr spielen die Widersacher 
im Kulturhof Langenzenn zu-
gunsten der indischen Frau-
enrechtsorganisation STOP. 
Karten gibt es unter: www.
kulturhof-langenzenn.de

Der STOP Freundeskreis e.V. 
bedankt sich beim Kulturhof 
Langenzenn und beim Welt-
laden Caracol für die Unter-
stützung!
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Inh.: Peter Brunmayr • Tel. 0911 - 97 64 23 31
Würzburger Str. 650 • Fürth-Burgfarrnbach

www.auf-der-hut-burgfarrnbach.de

Speisegaststätte

Gutbürgerliche Fränkische Küche
Schweinebraten, Schäufele, Sauerbraten, Bratwürste,

Schnitzel aus der Pfanne, u.v.m. siehe unsere Speisenkarte.

Durchgehend warme Küche von 11.00 bis 1.00 Uhr

Die original Nürnberger Elisenlebkuchen 
der Firma Woitinek sind wieder da!

Schokoliert, weißglasiert, natur und gemischt 
je 5 Stück Packung - 400 g - � 8,45

Dominosteine 500 g - � 6,80
Glutenfreie Lebkuchen (ohne Mehl)

400 g - � 10,50

Karpfen und Karpfenfilet bitte am Samstag
für den Sonntag vorbestellen!

Wegen der geringen Menge an verfügbaren
Karpfen bitte auch für den heiligen Abend

bis spätestens zum 15.12.2023 vorbestellen!
Am 04.11.2023 Fisch- und Gansessen.

Nach dem Essen kommt der Bulzermärtel
und verteilt Geschenke an Klein und Groß.

Bitte vorbestellen!

Biergarten         geöffnet

 Jundt Parkett
Ihr Fachmann für Parkett
 Beratung, Planung und Verkauf

Wir renovieren, schleifen und verlegen
ihren Parkettboden

90579 Langenzenn  –  Tel.: 0177-8606890
info@parkett-fuerth.de

JP
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Der SV Burggrafenhof 
bedankt sich herzlichst 
bei der Fa. Schramm für 

die Fenstersanierung 
und die großzügige 

Unterstützung.

Neue Trainings-
klamotten von 

METROPOL-EDV
Pünktlich zum Saisonstart 
konnte sich unsere E2-und 
E3-Jugend der SG Laubendorf/
Burggrafenhof über einen 
kompletten Satz Trainings-
klamotten freuen. Stellvertre-
tend für die Firma aus Cadolz-
burg überreichte Felix Jandl 
die Outfits, in kurzer und lan-
ger Variante, an die beiden Ju-
gendmannschaften.
Somit sind nun alle Kinder im 
Training gleich ausgestattet, 
was nicht nur das Verteilen 
von Laibchen vereinfacht, 
sondern auch das Zugehörig-
keitsgefühl und Teamgeist 
stärkt. 
An dieser Stelle einen herzli-
chen und riesen Dank an die 
Firma Metropol-EDV.

Neue Trikotsätze für die beiden Herrenmannschaften der SF Laubendorf
Zu den Heimspielen am Kirchweih Wochenende in Laubendorf war es 
soweit. Die erste und zweite Mannschaft der SF Laubendorf durften 
ihre neuen Trikotsätze offiziell einweihen. Selbstverständlich durfte 
ein obligatorisches Mannschaftsfoto mit den neuen Trikots nicht feh-
len. Im Anschluss bedankte sich die Fußballabteilung sowie das Trainer-
team recht herzlich bei den großzügigen Spendern. Zum einen ist dies 
Michael Klinger aus Langenzenn, selbständiger Berater für Schwäbisch 
Hall, welcher für die zweite 
Mannschaft einen brand-
neuen adidas Trikotsatz 
spendierte. Sowie Wolfgang 
Bernreuther von der Firma 
Malermeister Bernreuther 
aus Wilhermsdorf, welcher 
der ersten Mannschaft gleich 
zwei neue adidas Trikotsätze 
spendierte. Als Dankeschön 
übergab der Verein den bei-
den großzügigen Sponsoren 
eine SFL-Feuerschale.
An dieser Stelle noch einmal 
herzlichen Dank!
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Michael Melchior
Metallbaumeister

Meiersberger Straße 19a
90579 Langenzenn

Tel.:  09102-99 68 23

Fax:  09102-99 33 81

Mobil:  0174-9007768

Schlosserei &
Metallbau
Tore und Zaunanlagen
Geländer, Vordächer,
Treppen, Balkone

Montage, Reparatur von 
Garagentoren u. Antrieben



Seit 2017 besteht nun im Jugendbereich die Spiel-
gemeinschaft zwischen dem TSV Langenzenn und 
dem TSV Wilhermsdorf von den F- bis zu den A-Ju-
nioren. In der letzten Saison konnten wir mit der 
A-Jugend den Aufstieg in die Kreisliga realisieren, 
so dass aktuell bereits mehrere Jugendteams hö-
herklassig spielen. 

Eine durchweg positive Erfolgsgeschichte, die sich 
bei beiden Vereinen mehr als etabliert hat. Das zeigt allein 
schon das 34-köpfige Trainerteam der SG Langenzenn/Wil-
hermsdorf, die sich Woche für Woche ehrenamtlich für die 
rund 270 Kinder und Jugendlichen unserer SG engagieren.

Wir möchten uns deshalb ganz herzlich bei allen Trainer*in-
nen für ihre Arbeit, rund um unseren Nachwuchs bedanken.

Das Trainerteam der 
SG Langenzenn/Wilhermsdorf

Ebenso möchten wir an dieser Stelle nochmals der Autola-
ckiererei Siebert danken, welche unsere Jugendabteilung seit 
Jahren unterstützt und jetzt alle Trainer mit Polos unserer SG 
ausgestattet hat. Vielen Dank Matthias! 

Die Jugendleiter des TSV Langenzenn und TSV Wilhermsdorf

Simone Grebehahn, Frank Zöllner und Thomas Reichel
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Leserbrief eines besorgten Bürgers zur Landesgartenschau

Im Mitteilungsblatt, in den Fürther Nachrichten liest man von 
den Kosten und dem entsprechenden Risiko, diese Veranstal-
tung abzuhalten. Ich kenne die Kosten, die im Raum stehen, 
noch nicht. Die Stadt hat heute schon Probleme neue Finan-
zierungen zu bekommen. Die ersten notwendigen Schritte 
werden jetzt schon in die Zukunft geschoben.
Wenn diese Veranstaltung (ich war bis jetzt kein Gegner der 
Veranstaltung) erfolgreich sein soll, dann beginnt die Arbeit 
ab der Zusage für Langenzenn. Da dürfte es heute keine Dis-
kussionen mehr geben, ob ja oder nein. Die Stadtverwaltung, 
der Stadtrat, der Bürgermeister müssten zu 100% das Thema 
voranbringen. Auch die Bürger müssen dahinterstehen. Al-
les, was zu spät geplant oder später wieder geändert werden 

muss erhöht die Kosten erheblich.
Da nun zu den erwähnten finanziellen Punkten auch noch die 
mehr als angespannte Situation der Stadtverwaltung- Stadt-
rat- Bürgermeister dazu kommt, steht dieses Projekt unter 
einem sehr, sehr großem Fragezeichen.
Man sollte sehr schnell die Bürger fragen, ob die dafür oder da-
gegen sind. Dann wäre es für mich eine legitime Veranstaltung. 
Es kommt der Zeitpunkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. 
Das darf man jetzt nicht aussitzen.
Wenn die Mehrheit für ein ja ist, dann fangen die Kosten 
schon im Jahr 2024 an zu Laufen, müssen in die Finanzplanung 
kommen. Und ganz wichtig, alle Verantwortlichen der Stadt 
müssen dann dahinterstehen und die Akteure unterstützen.
Werner Gubesch
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Damen-Kegelclub
 SKK Comet 

erstrahlt in neuen
Trikots

Die aktiven Keglerinnen des 
SKK Comet Langenzenn mit 
Sponsorin Frau Naam (Blu-
menladen Lilie Langenzenn)
Nach vielen Jahren im Out-
fit „grau-lachsfarben“ haben 
die Damen des Sportkegel-
clubs Comet neue Sportklei-
dung und auch eine neue 
Sponsorin: mit petrol-far-
benen Trikots, gesponsert 
vom Blumenladen Lilie aus 
Langenzenn, ging es An-
fang September in die neue 
Kegelsaison 2023/2024. Der 
Damenclub, welcher unter 
dem Dach des Verein Langen-
zenner Sportkegler e.V. läuft, 
kegelt mit zwei Damenmann-
schaften im Spielbetrieb. 
Comet 1 musste leider in der 
letzten Saison auf den Auf-
stieg wegen Spielermangels 
verzichten und kegelt daher 

Die aktiven Keglerinnen des SKK Comet Langenzenn mit Sponsorin Frau Naam (Blumnladen Lilie Langenzenn

weiterhin in der Bezirksoberliga. Eine Liga darunter, in der 
Kreisliga, die zweite Mannschaft. 
Comet hat sich im letzten Jahr mit den verbliebenen Sport-
keglerinnen von Fortuna Cadolzburg zusammengetan und 

eine Spielgemeinschaft gegründet - Spielort ist weiterhin die 
4-Bahnen-Anlage in Langenzenn, welche im Jahr 2020 eigen-
ständig vom Verein auf den allerneuesten Stand gebracht 
wurde. 

SKK Comet 
Langenzenn und
die Damen von 

Fortuna 
Cadolzburg

Wir Damen trainieren immer 
donnerstags ab 17.30 Uhr auf 
den Kegelbahnen am Hallen-
bad-Gelände in der Reichen-
berger Straße 41 in Langen-
zenn. Alle Frauen, die diesen 
Sport gerne kennenlernen 
möchten, sind herzlich einge-
laden. Komm(t) vorbei - und 
schieb(t) mit uns eine ruhige 
Kugel. Wir freuen uns auf 
Interessierte. Mit Sportgruß 
„Gut Holz“ - die Sportkegle-
rinnen vom SKK Comet Lan-
genzenn

SKK Comet Langenzenn und die Damen von Fortuna Cadolzburg
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Neuer Spielplatz 
für die 

SF Laubendorf - 
Danke an die 

Zenngrund-Allianz
Im Sommer 2022 begannen 
bereits die Planungen für den 
neuen Spielplatz auf dem 
Sportgelände der SF Lauben-
dorf. Die alten Spielgeräte 
waren doch sehr in die Jahre 
gekommen.

Da stets zahlreiche Familien 
mit Kindern auf dem Sport-
platz unterwegs sind, ist ein 
spielerisches Angebot natür-
lich sehr wertvoll und findet 
schnell viele begeisterte Kin-
deraugen. Im Spätsommer 
2023 war es nun endlich so-
weit. An nur 2 Tagen wurde 
aus einer Wiese ein komplett 
neues Spielgerät mit Kies-
bett und die fleißigen Helfer 
konnten sich über das gelun-
gene Werk freuen. An dieser 
Stelle geht ein großes Danke-
schön an die Zenngrund-All-
ianz ohne deren Förderung 
die Umsetzung des Projekts 
in dieser Form nicht möglich 
gewesen wäre, sowie an die 
Stadt Langenzenn für die rei-
bungslose Kommunikation 
und Abwicklung. Das Spiel-
gerät umfasst 2 Rutschen für 
unterschiedliche Altersklas-
sen und jede Menge Mög-
lichkeiten zum klettern. Eine 
Sandkastenbaustelle findet 
ebenfalls viel Anklang bei 
den jungen Besuchern.

Vielen Dank an alle Helfer, 
die zur Umsetzung mit zahl-
reichen Arbeitsdiensten ihren 
Beitrag geleistet haben!
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St. Marien
Langenzenn

Gottesdienste
21. Oktober - Samstag
14. 00 Uhr   Seniorenkreis Erntedank (großer Pfarrsaal)
22. Oktober - Sonntag
10.30 Uhr   Eucharistiefeier
28. Oktober - Samstag
11.00 Uhr   Taufe
29. Oktober - Sonntag
10.30 Uhr   Eucharistiefeier
01. November - Mittwoch
10.30 Uhr   Eucharistiefeier
05. November - Sonntag
09.00 Uhr   Eucharistiefeier

Unsere Pfarrkirche ist täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr als Ort zur 
persönlichen Einkehr und Stille geöffnet. Wenn Sie seelsorgerische Bera-
tung oder einfach ein Gespräch suchen, können Sie jederzeit einen der 
beiden Seelsorger telefonisch erreichen:

- Dekan Andre Hermany: 0177 460 4543
- Pastoralreferent Clemens Hafner: 0159 0249 9019.

Öffnungszeit des Pfarrbüros: Donnerstag von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Das Zentrale Pfarrbüro ist von Montag bis Freitag telefonisch unter 
Tel. 0911-608926 oder per Mail unter: ssb.fuerth-land@erzbistum-
bamberg.de erreichbar.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Katholische Pfarrgemeinde St. Marien Langenzenn
Breslauer Str. 2
90579 Langenzenn
Tel.  09101-990338
Fax  09101-905080
E-Mail: st-marien.langenzenn@
 erzbistum-bamberg.de
www.st-marien-langenzenn.de

Gruppen u. Kreise der Evang.-Luth. Kirchengem. Lgz.
Prinzregentenplatz · 90579 Langenzenn · Tel. 09101-2025
E-Mail: pfarramt.langenzenn@elkb.de
Homepage: www.kirche-langenzenn.de
Pfarramt: Öffnungszeiten Mo.-Fr. 09.00-13.00 Uhr

Mi 08.45 Uhr Mini-Club für Kinder von 0-3 Jahren
Do 09.15 Uhr Mini-Club für Kinder von 0-3 Jahren
   Fr. Jäger, Tel.: 0151-24031408
Di  14.00 Uhr Seniorenkreis (immer 1. u. 3. Di im Monat)
  Gemeindesaal, Prinzregentenplatz 2, Langenzenn
   Fr. Landauer Tel. 2927
   Fr. Wündrich Tel. 2178
   Fr. Steigleder Tel. 1573
Mi   09.00 Uhr Frauenfrühstückstreffen
   Fr. Steyer Tel. 9524
   Fr. Bannert Tel. 6108
  13.30 Uhr Seniorentreff (immer am 3. Mi im Monat)
  Gemeindehaus Laubendorf
   Fr. Meier Tel. 09102-1803
Do  18.00 Uhr Frauenkreis
   Fr. Schoenauer Tel. 09102-1803
Infos zu den Hauskreisen bei Dekan Schuster Tel. 2025
Sozialpsychiatrischer Dienst Fr. Klement, Tel. 0911-9756670
Kirchenmusik
Di   19.30 Uhr Kantorei  Hr. Simon Tel. 7380
Mi  19.30 Uhr Vokalensemble
    Hr. Simon Tel. 7380

Neue Gruppenmitglieder sind immer herzlich willkommen!
(In den Schulferien finden keine Gruppen und Kreise statt!)

Gottesdienste – Ev.-Luth. Kirchengemeinde Langenzenn/Roßendorf/
Keidenzell/Laubendorf für die Zeit vom 22.10.2023 bis 05.11.2023)

22. Oktober Sonntag
10.00 Uhr Langenzenn, Tankstellengottesdienst 
  (Dekan Schuster und Team)
28. Oktober Samstag
18.00 Uhr Langenzenn, Rente-Ernte Gottesdienst, anschl. mit
  Abschluss im Gemeindesaal 
  (Diakon Christian Krause, Pfarrer Stefan Stauch)
29. Oktober Sonntag
09.00 Uhr Laubendorf, Gottesdienst (Pfarrerin Schoenauer)
10.00 Uhr Langenzenn, Gottesdienst (Pfarrerin Schoenauer)
10.45 Uhr Langenzenn, EJ - offene Jugendräume, Kloster-Jugend-
  räume (Diakonin Sträßner)
31. Oktober Dienstag - Reformationstag
19.00 Uhr Langenzenn, Halloweeninteressiert‘s mit Feuer im 
  EJ Garten, Kloster-Garten (Diakonin Sträßner)
03. Nov. Freitag
18.30 Uhr Langenzenn, Geschichtennacht, Kloster 
  (Diakonin Sträßner)
05. Nov. Sonntag
10.00 Uhr Langenzenn, Gottesdienst (Pfarrer Stauch)

Alle Termine unter Vorbehalt, aktuelle Termine können Sie 
auf unserer Homepage entnehmen!

Kirchenanz. Kirchfembach Evang.-Luth. Pfarramt Tel. 09101-990389
Gottesdienste und Veranstaltungen vom 22.10.23 bis 05.11.23
So 22.10. 10.00 Uhr Gottesdienst 3x3 in Hagenbüchach
Mi 25.10. 16.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
   Wilhelmsdorf
Do 26.10. 19.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung - gemeinsam
   Gemeindehaus Hagenbüchach
So 29.10. 10.00 Uhr Partnerschaftsgottesdienst mit Amron Papua-
   Neuguinea in Kirchfembach
Mo 30.10. 09.00 Uhr Frauenclub zum Thema „Energie sparen“
Mi 01.11. 18.30 Uhr Abendgebet in Hagenbüchach
So 05.11. 09.00 Uhr Gottesdienst in Kirchfembach

Dienstags um 9 Uhr Mutter-Kind-Gruppe,
Dienstags um 19 Uhr Projektchor,

Donnerstags um 19.30 Uhr Posaunenchorprobe
im Gemeindehaus Hagenbüchach.

Landeskirchliche Gemeinschaft und Jugendverband - EC, 
Pilgerstraße 3 - 90579 Langenzenn
www.LKG-Langenzenn.de, www.facebook.de/EC-Langenzenn, 
Kontakt: Barbara Kanzler, Tel. 9294. 
Gemeindereferentin: Dorothea Ulm, Tel. 09161-829399

Tief bewegt vernahmen wir die traurige Nachricht 
vom viel zu frühen Tod unseres Mitarbeiters und Arbeitskollegen 

Thomas Schiemenz 
Wir trauern mit seiner Familie um einen lieben Menschen  
und um einen hochgeschätzten Arbeitskollegen, den wir in 

 guter und dankbarer Erinnerung behalten werden. 
„Du wirst uns sehr fehlen“ 

Chris0an und Ma4hias Jeltsch mit Familien 
sowie seine Arbeitskollegen der Draht Krippner GmbH 
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Frische Kartoffeln
Neue Ernte 2023

in Roßendorf
Lieferung möglich

T.: 09103-2114.
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Für den Auftrag erhalten Sie nach dem Erscheinen eine Rechnung.

&

Fliesen Ehemann
Langenzenn

Verlegung und Beratung
T.: 09101-7448.

Wir kaufen Wohnmobile + 
Wohnwagen, T.: 03944-36160, 
www.wm-aw.de, Wohnmobil-
center am Wasserturm.

Biete Hausmeister-Service 
wie z.B. kl. Reparaturen im 

Haushalt, Maler- und Tapezier-
arbeiten, Verlegen von Panel- 
und anderen Böden, Garten-
pflege und Außenarbeiten, 

Hausmeisterdienst Sebastian 
Rduch, T.: 0160-91644159.

Übernehme Gartenarbeiten 
aller Art, Heckenschnitt 
sowie Pflaster-, Zaun-, 

Bagger- und Erdarbeiten,
T.: 0177-7575492.

Ausführung sämtlicher 
Fliesenarbeiten, Umbau-

arbeiten, Fliesenreparaturen 
und Silikonarbeiten, 

Fa. Hacker 
Baudienstleistungen, 

T.: 09103-79 62 67, 
E-Mail: info@fliesenhacker.de

Wir suchen für die 
Verteilung von 

"LANGENZENN aktuell"
in Heinersdorf ab sofort 
einen sorgfältigen und 
zuverlässigen Verteiler.

(w / m / d)
Bei interesse bitte unter 

Tel.: 09101-2364
melden!

Die Verteilung 
ist Jugendlichen 

ab dem Jahr erlaubt, 
in dem sie 13 Jahre alt 

werden!

Malerarbeiten

Schimmelbeseitigung

streichen + tapezieren

Fassaden

Tel: 09101-6149

Klavierunterricht,
der Spaß macht, in Lgz., 

T.: 0176-41668938.

2-Zi.-DG-Whg., ca. 50 qm zu 
vermieten, KM 300,-€ + NK, 
T.: 09101-8645.



Sarah, die Badmintonspielerin, hat 
wieder die Gelegenheit genutzt, 
ihre Sammlung an Trophäen und 
Meistertiteln zu erweitern.
Die mittlerweile 14-jährige Burggrafenhoferin Sarah Nickel, 
die seit diesem Jahr der Deutschen Badminton Nationalmann-
schaft in der Altersklasse U15 angehört und dabei schon 4 
Länderspiele gemacht hat, kann es einfach nicht lassen, Titel 
zu sammeln. 

Bei den Anfang Oktober stattgefundenen Bayerischen Meis-
terschaften, hat Sarah wieder zugeschlagen und sich die Titel 
im Einzel und Doppel der Altersklasse U15 geholt.

Das waren dann der 7. und 8. Bayerische Meistertitel den sie 
seit 2017 erspielt hat.

Seit dieser Zeit reihen sich auch noch 2 deutsche Meister-Titel 
und 2 Vize Meisterschaften plus 2 Bronze-Medaillen mit ein.

Seit längerem bereitet sich Sarah auf das eigentliche Ziel 
„Deutsche Meisterschaften“ vor, die im Dezember stattfin-
den.

Dazu spielt sie seit Monaten auf hochwertigen, auch alters-
klassenhöheren internationalen Turnieren. Z.B. in Italien, Ös-
terreich, Frankreich, Belgien, Niederlande und zuletzt 2 x in 
Kroatien.

Ihre Wertigkeit in ihrer Sportart drückt sich auch darin aus, 
dass Sarah bei Turnieren, die einer Anreise schon Freitags 
oder gar Donnerstags bedürfen, stets von der Schule freige-
stellt wird.

Altersmäßig wechselt Sarah nächstes Jahr in die U17, was 
dann wieder eine Eingewöhnung gegen ältere Gegnerinnen 
bedarf. 

Doch Sarah‘s Ehrgeiz wird es schon richten.


